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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1998

Norm

ABGB §830 A

ABGB §837 D

ABGB §1012

ABGB §1039

Rechtssatz

Das ABGB kennt keine dem § 151 PatG in der Fassung der PatGNov 1977 gleichartige Verp6ichtung, die Richtigkeit

einer Rechnungslegung durch einen Sachverständigen überprüfen lassen muß. Demnach mangelt es an einer

gesetzlichen Grundlage für die Auferlegung der Verp6ichtung zur Überprüfung der Rechnungslegung durch einen

Sachverständigen.
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